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Stans, 17. August 2020 

Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung, Bereich Pflegefinanzierung (Krankenversicherungsgesetz, kKVG): Mitbericht der 
Finanzkommission 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Finanzkommission hat an der Sitzung vom 17. August 2020 in Anwesenheit von Regie-
rungsrätin Michèle Blöchliger den Antrag des Regierungsrates zur Teilrevision des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Bereich Pflegefinanzierung 
(Krankenversicherungsgesetz, kKVG) beraten. Sie erstattet dem Landrat gestützt auf Art. 23b 
Abs. 1 des Landratsgesetzes und auf § 92 des Landratsreglementes Mitbericht.  
 
1  Ausgangslage 
  

Der Regierungsrat beantragte dem Landrat mit Beschluss Nr. 365 vom 30. Juni 2020 die Teil-
revision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Mit der 
Teilrevision wird aufgrund des Bundesrechts bzw. der bundesgerichtlichen und bundesverwal-
tungsgerichtlichen Rechtsprechung einerseits die fehlende Finanzierungsgrundlage für Mittel 
und Gegenstände im ambulanten Bereich geschaffen und andererseits das kantonale System 
zur Restfinanzierung der Pflegeleistungen im stationären Bereich angepasst.   
 
2  Stellungnahme der Finanzkommission 

 
Die Finanzierung der Mittel und Gegenstände in der ambulanten Leistungserbringung wird in 
Form von Einzelvergütungen sichergestellt. Bei den anerkannten Pflegeheimen wird von der 
bisherigen Normtaxe neu auf eine Mischtaxe umgestellt, die einerseits die durchschnittlichen 
Pflegekosten über alle Nidwaldner Pflegeheime als auch die individuellen Pflegekosten pro 
Pflegeheim zu je 50 % berücksichtigt. Diese Anpassungen waren in der Finanzkommission 
unbestritten.  
 
3  Antrag der Finanzkommission 
 
Die Finanzkommission stimmt der Vorlage mit 7:0 Stimmen einstimmig zu. 

An die Mitglieder des Landrates 



KANTON NIDWALDEN, Landrat, Finanzkommission Stans, 17. August 2020 
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Freundliche Grüsse 
FINANZKOMMISSION 

 

Stefan Bosshard 
Vizepräsident 

lic. iur. Emanuel Brügger 
Landratssekretär 

 
 


